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oder unbekannten Personen, vie Zorderung, zwei Zeugen bei der 
Pfandnahme nach Sonnenuntergang oder bei Viebstahlsverdacht 
zuzuziehen, ist in Karls IV. Privileg enthalten, in o aber nicht mit 
angeführt?) Ausgeschlossen von der Pfandnahme waren Sachen, 
denen von vornherein ihrer Beschaffenheit halber Viebstahlsver­
dacht anhaftete: blutiges oder nasses Gewand, und kirchliche 
Gegenstände. Das verbot, kirchliches Gut als Pfand zu nehmen, 
ist älter als die Zudenprivilegien und ging, von der Kirche ver­
anlaßt, schon früh in die weltliche Gesetzgebung über?) Sein Ur­
sprung ist aber nicht in dem verdacht des viebstahls zu suchen, 
sondern in kirchenpolitischen und wirtschaftlichen Gründen, letzten 
Endes in religiösen Vorstellungen?)

Zoll 9 ist hier, ohne erkennbaren Zusammenhang, außer b 
und e als eins behandelt. Er enthält die Zurückweisung eines 
Geschworenenzeugnisses, Eidunfähigkeit eines Mein 
eidigen, Wert des nachträglichen, außergerichtlichen 
Geständnisses und Vorschriften über den Zraueneid.

s) vas Zeugnis der Geschworenen, das zurückgewiesen wird, 
ist hier nicht als Gerichtszeugnis anzusehen, sondern als das einer 
gewöhnlichen Partei. Aber die Schöffen haben, ihrer Amtsstcllung 
halber, auch als Zeugen eine bevorzugte Stellung,- sie gelten als 
besonders glaubwürdig, auch wenn es sich um Wahrnehmungen 
handelt, die sie außerhalb ihres Amtes machten?) Im Lrünner 
Recht ist dies ausgezeichnete Schöffenzeugnis häufig erwähnt, das 
ihrer Lhrenstellung cc. (200/201) cc. 404, 409 entspricht?)

i) Zorderung des Zeugnisses findet sich in 568 bei pfandnahm« 
kirchlicher Gewänder durch Krämer u. ä.

') h. Meger, Lntwehrung 208; Scherer, Rechtsverhältnisse d. Juden 
46; Stobbe, Juden 12Zff.,- G. Lara, Sozial- u. Wirtschaftsgeschichte der 
Juden im IRR. und der Neuzeit 2 (1920), 162ff.

') über die Judensatzung hinausgehend kennt das Lrünner Recht noch 
das verbot der Pfandnahme kirchlicher Gewänder, auher unter Zeugnis, 
ganz allgemein auch für Krämer, Kaufleute, Wirte, Handwerker r. 568; 
Lchubart-Zikentscher, Brünner Schb. (DR. l, 1957) 479.

*) v. v. hasenöhrl, vie Seweiszuteilung im österr. Recht des MR.s 
(WSS. IZ9, 1898) 52.

°) So hat das Zeugnis mit Schöffen den Vorzug vor gewöhnlichen Zeugen 
cc. 470, 466; der Reinigungseid dagegen ist ausgeschlossen c. (I0Z); das 
Zeugnis eines Zeugen genügt, obwohl sonst zwei gewöhnliche Zeugen nötig
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